
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/11/10 7Ob694/88,
7Ob593/95 (7Ob525/96), 4Ob122/14s

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1988

Norm

BStG §15

JN §1 CVIb

JN §1 CXVII

Rechtssatz

Vereinbarungen über die Verp ichtung zur Erhaltung von Straßen sind privatwirtschaftliche Verträge, bezüglich derer

Streitigkeiten im ordentlichen Rechtsweg ausgetragen werden müssen. Dies gilt auch für von den Bundesbahnen

abgeschlossene Verträge.

Entscheidungstexte

7 Ob 694/88

Entscheidungstext OGH 10.11.1988 7 Ob 694/88

Veröff: ZVR 1989/113 S 188

7 Ob 593/95

Entscheidungstext OGH 21.02.1996 7 Ob 593/95

nur: Vereinbarungen über die Verpflichtung zur Erhaltung von Straßen sind privatwirtschaftliche Verträge,

bezüglich derer Streitigkeiten im ordentlichen Rechtsweg ausgetragen werden müssen. (T1)

4 Ob 122/14s

Entscheidungstext OGH 17.07.2014 4 Ob 122/14s
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